
Hygiene- und Infektionsschutzkonzept gemäß § 9 Corona-Schutz-Verordnung

Handball SV Bad Laer

Spieler*innen

1) Grundsätzlich halten sich alle Sportler*innen an die allgemeinen Hygieneregeln.
2) Die Sporthalle muss mit medizinischer Maske (OP-Maske) oder höherwertiger Maske (z. B. FFP2) 

betreten und verlassen werden.
3) Es gilt die 3G-Regel. Alle Sportler*innen müssen entweder vollständig geimpft, genesen oder 

negativ getestet (Antigen-Schnelltest, nicht älter als 48h) sein.
4) Duschen und Umkleiden dürfen genutzt werden, es müssen aber im gesamten 

Sporthallenbereich sowohl die Hygieneregeln als auch der Mindestabstand gewahrt werden.
5) Der Zugang von Mannschaften und Schiedsrichtern erfolgt mit einer zeitlichen Entzerrung der 

Ankunft von Heim- und Gastmannschaft sowie den Schiedsrichtern (Pflicht zur vorherigen 
Absprache zwischen den Beteiligten, ggf. unter Angabe von Ankunftskorridoren und -zeiten). Den 
Mannschaften und Schiedsrichtern werden über die Mannschaftsvertreter des SV getrennte 
Kabinen zugewiesen. Die Verweildauer in den Kabinen sollte auf ein Minimum reduziert werden. 
Alle Teilnehmer*innen waschen sich in den Duschräumen die Hände. 

6) Das Spielfeld wird von den Mannschaften nur im Bereich der zugeteilten Kabinen betreten 
und verlassen, der Mindestabstand zum Zeitnehmer/Sekretär ist einzuhalten. 
Die Begrüßung, Seitenwahl und Verabschiedung nach dem Spiel wird wie gewohnt im 
Spalier der Mannschaften durchgeführt, allerdings mit einem Mindestabstand der beiden 
Mannschaften von 1,5m, auf das Abklatschen vor und nach dem Spiel wird verzichtet. 

7) Nach dem Spiel erfolgt das Verlassen der Halle, anlog zum Betreten der Halle, unter 
zeitlicher Trennung der Mannschaften und der Schiedsrichter. 

Zuschauer*innen

1) Alle Zuschauer*innen verpflichten sich die allgemeinen Hygieneregeln (z. B. Niesen in 
Ellenbogen, kein Besuch bei Krankheitssymptomen, Mindestabstand einzuhalten.

2) In der Sporthalle ist grundsätzlich eine medizinische Maske (OP-Maske) oder höherwertige Maske
(z. B. FFP2) zu tragen, diese kann am Platz abgenommen werden.

3) Es gilt die 3G-Regel. Alle Zuschauer*innen müssen entweder vollständig geimpft, genesen oder 
negativ getestet (Antigen-Schnelltest, nicht älter als 48h) sein.
Kinder und Jugendliche, die in die Schule gehen, benötigen keinen Antigen-Schnelltest – hier ist 
auf Grund der regelmäßigen Schultestungen ein Vorzeigen des Schülerausweises ausreichend. 
Kinder bis zum Schuleintritt sind getesteten Personen gleichgestellt und benötigen somit 
ebenfalls keinen Antigen-Schnelltest.

Nachträgliche Änderungen sind vorbehalten.

Bad Laer, den 06.09.2021


